
Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang Soziologie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 20. Februar 2017 

 

vom 6. September 2022 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz - HG -) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 (GV NRW S. 

547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 2021 (GV. NRW. S. 1210a), hat die 

Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster vom 20.02.2017 (AB Uni 2017/06, S. 547 ff.), zuletzt geändert durch die Erste Ordnung zur 

Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-

Universität vom 20. Februar 2017 vom 24. Juli 2018 (AB Uni 2018/27, S. 1953 ff.), wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt verändert: 

 

a) § 11a „Prüfungen im Multiple Choice Verfahren” wird umbenannt in „Prüfungen im Antwort-Wahl-

Verfahren“. 

 

b) § 16 „Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“ wird 

umbenannt in „Nachteilsausgleich“. 

 

2. § 8 Absatz 1 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„§ 8 

Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Studiengang Soziologie umfasst neben der Bachelorarbeit das Studium 

folgender Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen, die 

Teil dieser Prüfungsordnung sind: 

 

Pflichtmodule:  

B1a Soziologische Grundlagen (10 LP) 

B1b Einführung in die Soziologische Theorie (10 LP) 

B1c Gesellschaftsstruktur, Kultur und soziale Praxis (10 LP) 

B2 Empirische Sozialforschung I (15 LP) 

B3 Empirische Sozialforschung II (15 LP) 

B4 Berufsorientierende Studien (13 LP) 

ISt Interdisziplinäre Studien (20 LP) 

ASt Allgemeine Studien (15 LP) 

B5 Bachelorarbeit (12 LP) 

 

Wahlpflichtmodule (Wahlpflichtbereich): 
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B6a Bildung, Sozialisation und Lebensformen I (10 LP) 

B6b Bildung, Sozialisation und Lebensformen II (10 LP) 

B7a Religionssoziologie I (10 LP) 

B7b Religionssoziologie II (10 LP) 

B8a Wissenssoziologie I(10 LP) 

B8b Wissenssoziologie II (10 LP) 

B9a Arbeit und Organisation I (10 LP) 

B9b Arbeit und Organisation II (10 LP) 

B10a Differenzierung – Ent-Differenzierung I (10 LP) 

B10b Differenzierung – Ent-Differenzierung II (10 LP) 

B11a Soziologische Theorie I (10 LP) 

B11b Soziologische Theorie II (10 LP)“ 

 

 

3. § 11 Absatz 2 erhält die folgende neue Fassung: 

 

„(2) Jedes Modul schließt in der Regel mit einer Modulabschlussprüfung als jeweils einziger Prüfung ab. 

Neben der oder den Prüfungsleistungen kann auch eine bzw. können auch mehrere nicht 

prüfungsrelevante Studienleistung/en zu erbringen sein. Studien- oder Prüfungsleistungen können 

insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Forschungsberichte, Projektprodukte, Praktika, 

Berufsfeldstudien, Moderationen, Übungen, Gruppenarbeiten, Essays, Exposés, Literaturberichte, 

Studientagebücher oder Protokolle. Studien- bzw. Prüfungsleistungen sollen in der durch die fachlichen 

Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter 

zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die Studien- bzw. Prüfungsleistungen zu erbringen ist, 

bekannt gemacht.“ 

 

 

4. § 11a erhält die folgende neue Fassung: 

 

§ 11a 

Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Prüfungsleistungen können auch ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren (Single- und Multiple-

Choice) abgeprüft werden. Bei Prüfungen, die vollständig im Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt werden, 

sind jeweils allen Prüflingen dieselben Prüfungsaufgaben zu stellen. Die Prüfungsaufgaben müssen auf 

die für das Modul erforderlichen Kenntnisse abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse 

ermöglichen. Bei der Aufstellung der Prüfungsaufgaben ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend 

anerkannt werden. Die Prüfungsaufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses darauf zu 

überprüfen, ob sie, gemessen an den Anforderungen der für das Modul erforderlichen Kenntnisse, 

fehlerhaft sind. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei 

der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Bei der Bewertung ist von der 

verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben 

darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings auswirken. Eine Prüfung, die vollständig im Antwort-Wahl-

Verfahren abgelegt wird, ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 Prozent der gestellten 

Prüfungsaufgaben zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der vom Prüfling zutreffend 

beantworteten Fragen um nicht mehr als 10 Prozent die durchschnittliche Prüfungsleistung aller an der 

betreffenden Prüfung teilnehmenden Prüflinge unterschreitet. 
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(2) Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter 

Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 

 

"sehr gut", wenn er mindestens 75 Prozent, 

 

"gut", wenn er mindestens 50, aber weniger als 75 Prozent, 

 

"befriedigend", wenn er mindestens 25, aber weniger als 50 Prozent, 

 

"ausreichend", wenn er keine oder weniger als 25 Prozent 

 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 

 

(3) Für Prüfungsleistungen, die nur teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden, gelten die 

oben aufgeführten Bedingungen analog. Die Gesamtnote wird aus dem gewogenen arithmetischen Mittel 

des im Antwort-Wahl-Verfahren absolvierten Prüfungsteils und dem normal bewerteten Anteil gebildet, 

wobei Gewichtungsfaktoren die jeweiligen Anteile an der Gesamtleistung in Prozent sind; § 18 Abs. 4 Satz 

4 und Satz 5 finden entsprechende Anwendung. 

 

 

4. § 15 erhält die folgende neue Fassung: 

 

§ 15  

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschulen im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es sei denn, dass 

hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unterschiede festgestellt werden; eine 

Prüfung der Gleichwertigkeit findet nicht statt. Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die in 

anderen Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Studierenden muss in 

ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung 

erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang 

insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze 

Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien, 

in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten 

Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengängen an 

ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem weiterbildenden 

Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

(4) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, ist ein 

Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung vorausgesetzt worden 

sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. Dabei ist kein schematischer 

Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für Studien- und 

Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der 
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Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 

maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen gehört werden. 

 

(5) Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem höheren 

Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis über die 

Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 

 

(6) Auf Antrag können auf andere Weise als durch ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen 

auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen zu einem Umfang von bis zu der Hälfte der zu erbringenden 

Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt werden anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. 

Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(7) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die Notensysteme 

vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei 

unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Die Anerkennung wird im 

Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von Leistungen, die unter unvergleichbaren 

Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird 

dieses Modul nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 

 

(8) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzureichen. Die 

Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, die jeweils anerkannt 

werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengängen sind in der Regel die 

entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibungen sowie das individuelle Transcript of Records 

oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 

 

(9) Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der Prüfungsausschuss. Vor 

Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschiede sind die 

zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 

 

(10) Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen nach 

Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung 

erhält die/der Studierende einen begründeten Bescheid. 

 

 

5. § 16 erhält die folgende neue Fassung: 

 

§ 16 

Nachteilsausgleich 

(1) Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie/er wegen einer Behinderung oder einer 

chronischen Erkrankung nicht in der Lage ist, Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 

vorgesehenen Weise oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfristen abzulegen, muss 

der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 

Chancengleichheit bedarfsgerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und Dauer sowie der 

Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen gestatten. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese 

Prüfungsordnung bestimmte Teilnahmevoraussetzungen für Module oder darin zu erbringende Studien-

/Prüfungsleistungen vorsieht. 
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(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der 

Behindertenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung 

der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Universität 

anzusprechen. 

 

(3) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewährt; zur Glaubhaftmachung einer 

Behinderung oder chronischen Erkrankung kann die Vorlage geeigneter Nachweise verlangt werden. 

Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 

(4) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder 

Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Studien- und 

Prüfungsleistungen erstrecken. 

 

(5) Soweit eine Studentin auf Grund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen nicht in der Lage ist, 

Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzulegen, gelten die 

Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 

6. § 21 erhält die folgende neue Fassung: 

§ 21 

Einsicht in die Studienakten 

Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ihre/seine 

Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle gewährt. Das 

Anfertigen einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion im Rahmen der Akteneinsicht 

ist grundsätzlich zulässig. Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des 

Ergebnisses der Prüfungsleistung über das Prüfungsamt beim Prüfungsausschuss zu stellen. Das 

Prüfungsamt bestimmt im Auftrag des Prüfungsausschusses Ort und Zeit der Einsichtnahme. Gleiches gilt 

für die Bachelorarbeit. § 29 VwVfG NRW bleibt unberührt. 

 

7. § 22 Absatz 1 und 2 erhält die folgende neue Fassung: 

 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die/der Studierende ohne 

triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach ihrem Beginn 

ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung bzw. die 

Bachelorarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungsfrist erbracht wird. Als triftiger Grund 

kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Fristen 

des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes oder die Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines 

in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege- oder 

versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

 

(2) Sofern die Westfälische Wilhelms-Universität eine Studierende gemäß den Bestimmungen des 

Mutterschutzgesetzes nicht im Rahmen ihrer Ausbildung tätig werden lassen darf, ist die Durchführung 

von Prüfungen unzulässig. 
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8. Die im Anhang der Prüfungsordnung aufgeführte Modulbeschreibungen werden wie folgt geändert: 

 

a) Das Modul „Allgemeine Studien“ wird wie folgt geändert: 

 

Modultitel deutsch:  Allgemeine Studien 

Modultitel englisch: General Studies 

Studiengang: Soziologie (Ein-Fach-Bachelor) 
 

1 Modulnummer: ASt Status:  [X]  Pflichtmodul  [ ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[X] jedes Sem. 
[ ] jedes WS 
[ ] jedes SS 

Dauer: [ ] 1 Sem. 
[X] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4.-5. 

LP: 
15 

Workload (h): 
450 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 

2.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 

3.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 

4.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 

5.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 

6.  Veranstaltung AST [ ] P   [X] WP 2-10 30 (2 SWS) 30-270 
 

4 

Lehrinhalte: 
Im Rahmen der Allgemeinen Studien sind Veranstaltungen aus dem Angebot der „Allgemeinen Studien“ der 
Universität zu studieren. Die Veranstaltungen können aus allen Kompetenzbereichen der Allgemeinen 

Studien gewählt werden. Die Lehrinhalte hängen von den gewählten Lehrveranstaltungen ab. Die 
Veranstaltungen sind so zu wählen, dass 15 LP erreicht werden. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Im Rahmen der Allgemeinen Studien sollen Schlüsselkompetenzen erworben werden, die die 
Fachkompetenzen ergänzen. Je nach Wahl werden von den Studierenden Kompetenzen in 
unterschiedlichem Umfang in den jeweiligen Kompetenzbereichen erworben. 
 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Gewählt werden können alle Veranstaltungen der Universität Münster, die im Rahmen des offiziellen 
Angebots der „Allgemeinen Studien“ der Universität Münster angeboten werden. Andere Veranstaltungen 
außer den im Vorlesungsverzeichnis unter „Allgemeine Studien“ aufgeführten Veranstaltungen können 
nicht für die Allgemeinen Studien anerkannt werden. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[ ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [ ] Modulprüfung (MP)    [X]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 
Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 
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Es ist in jeder Lehrveranstaltung eine Prüfungsleistung gemäß den 
Regularien der gewählten Veranstaltung zu erbringen. Die 
Veranstaltungen sind so zu wählen, dass 15 LP erreicht werden. 
 
Hat eine Studierende / ein Studierender Prüfungsleistungen dennoch 
über den Umfang von 15 LP hinaus zusätzlich erbracht, werden für 
das Modul nur die besten Noten für die Berechnung der Modulnote 
herangezogen, soweit deren Summe der Leistungspunkte 
mindestens 15 ergibt. 

 
jeweils gewichtet 
nach LP 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

In den gewählten Veranstaltungen aus dem Angebot der Allgemeinen Studien der 
WWU werden keine Studienleistungen erbracht. 

 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich 
abgeschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
7 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

keine 
  

13 
Anwesenheit: 

Die Anwesenheitspflicht richtet sich nach den Vorgaben der gewählten Lehrveranstaltungen. 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
keine 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Wild Fachbereich 06 
   

16 
Sonstiges: 
Die Studierenden müssen mindestens 2 und können bis zu maximal 6 Lehrveranstaltungen im 
Gesamtumfang von 15 Leistungspunkten wählen. 
 

 

 

b) Das Modul das Modul B12 „Vermittlung sozialwissenschaftlichen Wissens“ wird ersatzlos gestrichen. 
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Artikel II 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

(2) Diese Änderungsordnung in Bezug auf die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses und die Änderungen 

in den § 11 Absatz 2, 11a, 15, 16, 21, 22 Absatz 1 und 2 gilt für alle Studierenden, die in die 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 

20. Februar 2017 eingeschrieben sind. Die Änderungen im Modul „Allgemeine Studien“ und die 

Streichung von Modul B12 „Vermittlung sozialwissenschaftlichen Wissens“ gilt ab dem Wintersemester 

2022/23 für alle Studierenden, die in die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 20. Februar 2017 eingeschrieben sind. Die Studierenden, die 

bereits vor dem Wintersemester 2022/23 das Modul B12 „Vermittlung sozialwissenschaftlichen Wissens“ 

begonnen, aber nicht abgeschlossen haben, können die Prüfungsleistung für dieses Modul letztmalig im 

Wintersemester 2025/26 erbringen.  

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 

und Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 18. Mai 2022. Die vorstehende 

Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 6. September 2022    Der Rektor 

 

        Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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